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Verordnung betr. die Bereitung von Backware und den
Mehlverlauf.

Auf Grund der 88 57. 60. 69, 79 der ^ ichsgetreide-
ordnuna für die Ernte 1917. vom 21. Zun i 1917 (Reachs-
gefetzblatt <5 . 507) wird für den Umfang des Obertaunus-
freifes folgendes angeordnet:

1. Brot und Brötchen.
^iur Bereitung eines großen Laib Brot sind zu verwen-

den insgesamt 800 Gramm Mehl einschließlich Streckungs-

^ ^ Das Brot darf nur in Backsteinform in 2 Größen her¬
gestellt werden . 24 Stunden nach Beendigung des ^ ckens
müssen der große Laib Brot mindestens 1100 Gramm,
der kleine Laib Brot mindestens 550 Gramm wiegem

Brötchen dürfen nur im Gewicht von 50 Granun herge¬
stellt und verkauft werden . Einem kleinen Laib Brot ent-

' "^ Das Brot Eierst 24 Stunden nach Beendigung des
Backens aus den Bäckereien abgegeben werden Es muß
mit dem Stempel des Tages an dem es hergestellt ist, ver-

^ Zur Brotbereitung darf nur fester Teig verwendet
werden . ^ ^2. Weißbrot.

Weißbrot für Kranke aus reinem 75prozentigem Wei¬
zenmehl ohne Zusatz von Streckungsmittel darf von
Bäckern nur in besonderem Aufträge des Kommunalver¬
bandes hergestellt und nur auf eine Bescheinigung der
ärztlichen Prüfungsstelle in Bad Homburg gegen Br
karte, bei Militärpersonen auf eine Bescheinigung der zu¬
ständigen Lazarettverwaltung verkauft werden.

Es darf nur in einer Größe hergestellt werden . Zur
Bereitung eines Kranken -Weißbrotes sind S" verwenden
382 Gramm Mehl ; es muß 24 Stunden nach Beendigung
des Backens mindestens 525 Gramm wiegen.

3.
Die Herstellung und der Verkauf von Zwieback und

Kucken ist verboten . Zur Bereitung von Torten darf
Roggen - und Weizenmehl nicht verwendet werden.

4. Mehlverkauf.
Mehl darf von Bäckern und Händlern im Kleinverkauf

nur in 764 Gramm nicht übersteigenden Mengen abge-
geben werden. 5.

Die Kleinverkaufsstellen von Brot und Mehl müssen
an Werktagen mindestens geöffnet fein von 7 11 vorm,
und von 4—6 Uhr nachmittags.

8. Strafbestimmungen.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 79 bet
treideverordnung mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu 50 000 Mark oder m,t einer dieser
Strafen bestraft.

Reben "der̂Strafê kann auf Einziehung der Früchte
und Erzeugnisse erkannt werden , auf d,e sich d,e strafbare
Handlung bezieht.

Außerdem können nach 8 69 die zuständigen Behörden
Geschäfte schließen, deren Inhaber oder Betriebsleiter sich
in der Befolgung der Pflichten unzuverlässig erweist, die
ihm durch diese Verordnung auferlegt sind.

Zst die Zuwiderhandlung gewerbs - oder gewohnheits-
aeniäß begangen , so kann die Strafe auf Gefängnis bis zu
5 Zähren und Geldstrafe bis zu 100 000 Mark erhöht

""^Diese Verordnung tritt sofort in Kraft . Mit dem
gleichen Tage wird die Verordnung des Kreisausschusies
betr . die Bereitung von Vackware und den Mehlverkauf
vom 27. Mai 1918 (Kreisblatt Nr . 65) und die darin auf¬
gehobenen Verordnungen aufgehoben.

Die Geschäftsinhaber bezw. Betriebsleiter der Ver¬
kaufsstelle von Brot , Brötchen , Gebäck und Mehl sind ver¬
pflichtet. einen Abdruck dieser Verordnung in ihren Ver¬
kaufsstellen zum Aushang zu bringen.

Bad Homburg v. d. H., den 2. Juli 1918.
Namens des Kreisausfchuffes.
Der Vorsitzende: o. Marx.

Verordnung.

über die Festsetzung von Höchstpreisen für Brot und Mehl.
1.

Bei Abgabe an den Verbraucher beträgt der Höchstpreis
für Brot:

1100 Gramm (großer Laib ) 52 Pfennig
550 Gramm (kleiner Laib ) 27 Pfennig

für Brötchen, das Stück zu 50 Gramm 3 Pfennig
für Weißbrot für Kranke 525 Gramm 32 Pfennig

Kleinverkauf von 94prozentigem Roggenmehl:
764 Gramm 40 Pfennig
382 Gramm 20 Pfennig

Von 94prozentigem Weizenmehl:
764 Gramm 44 Pfennig
382 Gramm 22 Pfennig.

2.
Die Ueberschreitung der Höchstpreise ist verboten.

3.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 79  der Reichsge¬
treideordnung mit Gefängnis bis zu einem Jahr und nnt
Geldstrafe bis zu 50 000 Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

Der Versuch ist- strafbar.
Reben der Strafe kann auf Einziehung der Erzeug,tt |,e

erkannt werden , auf die sich die strafbare Handlung be¬
zieht. ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören cder
nichts soweit sie nicht gemäß 8 70 der Re,chsgetreldcorG
nung für verfallen erklärt worden sind.

Ist die strafbare Handlung gewerbs - oder gewohn-
beitsmäsiia begangen , so kann die Strafe au , Gefängnis
bis zu 5 Jahän "und Geldstrafe bis zu 100 000 Mark er¬
höht werden . Reben Gefängnis kann auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Diese Verordnung tritt am 3. Zun , 1918 in Kraft.



Gleichzeitig wird die Beiordnung des Kreisausschusses
vom 27. Mai 1918 (Kreisblatt Nr . 65) und die darin auf¬
gehobenen Verordnungen aufgehoben.

Bad Homburg v. d. H.. den 2. Juli 1918.

Namens des Kreisausfchusses.
Der Borfitzende: v. Marx.

Bekanntmachung.
Der Kreisobstbauinspektor Hotop wird auf besondere

Wünsche hin in folgenden Gemeinden Vorträge mit prak¬
tischen Unterweisungen abhalten über das Thema : Wie
kann wegen Mangel an Brennmaterialien und Zucker un¬
sere diesjährige Obst- und Eemüseernte für den Winter
möglichst vorteilhaft verwertet werden?

Am Dienstag , den 16. Juli , abends 8)4 Uhr, in Gon¬
zenheim im Gasthaus zum „Hamburger Hof".

Am Freitag , den 19. Juli , abends 8)4 Uhr , in Seul¬
berg im Gasthaus „Zur Rose".

Am Dienstag , den 23. Juli , abends 8)4 Uhr , in Vom-
mersheim im Gasthaus zum „Weitzen Rotz".

Am Freitag , den 26. Juli , abends 8)4 Uhr , in Köppern
im Gasthaus von Müller.

Am Dienstag , den 30. Juli , abends 8*4 Uhr, in Rieder-
höchstadt im Gasthaus zum „Löwen ".

Am Freitag , den 2. August, abends 8)4 Uhr , in
Schwalbach im Gasthaus zum „Hirsch".

Ich ersuche die Herren Bürgermeister diese wichtigen
Vorträge in den Gemeinden auf ortsübliche Weise mehr¬
mals bekannt zu machen und auf einen möglichst zahl¬
reichen Besuch, besonders von Frauen und Mädchen hin¬
wirken zu wollen.

Bad Homburg v. d. H., den 1. Juli 1918.
Der Borfitzende des Kreisausschusses.

v. Mar x.

Bad Homburg v. d. H., den 26. Juni 1918.
Alois Mathes in Riederhöchstadt  ist auf

eine weitere sechsjährige Dienstzeit ab 14. Juli d. I . zum
Gemeinderechner der Gemeinde Riederhöchstadt ernannt
und als solcher von mir bestätigt worden.

D«e KGnigl. Smbtat.
I . B .: v. Brüning.

Bad Homburg v. d. H., den 2. Juli 1918.
Landwirte , die Bindetücher für Bindenähmaschinen be¬

nötigen , müssen sich umgehend an die Unterzeichnete Stelle
. wenden.

Kri egswirts chaftsstelle:
I . A.: v o n R o ed e r.

Bekanntmachung.
Die Ferien des Kreisausschusses beginnen am 21. Juli

ds . Js . und enden am 1. September.
Während der Ferien werden Termine zur mündlichen

Verhandlung nur in schleunigen Sachen abgehalten . Auf
den Lauf der gesetzlichen Fristen bleiben die Ferien ohne
Einfluh.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 1. Juli 1918.
Der Borfitzende de» Kreisausschufies.

v. Marx.

Bekanntmachung
Unsere Bekanntmachung über die Beiträge zur Inva¬

lidenversicherung im Kreise Obertaunus vom 14. November
1913 wird infolge Aenderung der Satzungen für die Mit¬
glieder der nachbezeichneten Krankenkasse vom 18. Februar
1918 ab wie folgt geändert:

Ziffer 1. Allgemeine Ortskrankenkasse zu Bad Homburg
». d. H.

Stufe 1 und 2: Wochenbeiträge der Lohnklasse 2 zu
26 Pfg.

Stufe 3 : Wochenbeiträge der Lohnklasse 3 zu 34 Pfg.
Stufe 4 und 5 : Wochenbeiträge der Lohnklasse 4 zu 42

Pfennig.
Stufe 6 bis 10: Wochenbeiträge der Lohnklasse 5 zu

50 Pfennig.
Wenn im voraus für Wochen, Monate . Vierteljahre

oder Jahre eine feste bare Vergütung vereinbart ist, so
sind Beiträge derjenigen Lohnklasse zu entrichten , in deren
Grenzen diese bare Vergütung fällt , sofern diese Beiträge
höher sind, als die nach der vorstehenden Bekanntmachung
matzgebenden. § 1247 der Rei chsversicherungsordnung.

Cassel, den 25. Juni 1918.
Der Borstand

der LandesverstcherungsanstaktHessen-Nassau.
In Vertretung : Dr . Schräder.

Bad Homburg v. d. H., den 1. 7. 18.
Wird veröffentlicht.

Der Borfitzend«
des König!. Berficherungsamtes des Obertaunuskreise».

I . V.: Setze Pfand t.

Bekanntmachung.
Die Magistrate der Städte und die Herren Bürger¬

meister der Landgemeinden werden an die sofortige Vor¬
lage der Nachweisung betr . stattgefundene Schlachtungen
im Monat Juni er. erinnert.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 2. 7. 18.
Der Königs. Landrat.

v. Marx.

Betrifft : Ludendorff-Spende.
Unter Bezugnahme auf unser Rundschreiben vom 27.

Mai ds . Js . — Rr . A. A. W. II . 24. - bitten wir die¬
jenigen Gemeindebehörden , welche mit der Abrechnung
über die Ludendorff -Spende noch im Rückstände sind, das
Gesamtergebnis bald gefl. hierher mitzuteilen und den
Betrag an die hiesige Kreissparkasse auf das Konto „Lu-
dendorff -Spende " zu überweisen, damit das Endergebnis
des Obertaunuskreises baldigst festgestellt werden kann.
Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, datz auch nach
Abschluh der offiziellen Sammlung Beträge im Interesse
unserer Kriegsbeschädigten dankend angenommen werden.

Bad Homburg v. d. H., den 2. Juli 1918.

Der Borsitzende des Kreiswohlfahrtsamtes.
v. Marx.

18. Armeekorps.
Stellvertr . Generalkommando.

Abt . III b. Tgb .-Rr . 12383/2733.
Gouvernement der Festung Mainz.

Abt . Mil . Pol . Rr . 55 792/28 275.
Betr .: Anwerbung von Arbeitskräften aus kriegs¬

wichtigen Betrieben.
Auf Grund des K 9 b des Gesetzes über den Belage¬

rungszustand vom 4. Juni 1851 in der Fassung des Reichs¬
gesetzes vom 11. Dezember 1915 bestimmen wir für den Be¬
fehlsbereich des 18. Armeekorps und des Gouvernements
Mainz:

Verboten ist, an Arbeiter und Angestellte , die in
kriegswichtigen Berufen oder Betrieben in ungekündigter



Stellung beschäftigt sind und den Wunsch, diese zu ver¬
lassen, nicht selbst zu erkennen gegeben haben, unmittel¬
bar oder mittelbar schriftlich oder mündlich heranzutreren,
um sie zum Aufgeben dieser Stellungen mit oder ohne
Kündigung zu veranlassen.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit
Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1800 Mk. bestraft.

Die bezüglich der Anwerbung von Arbeitskräften durch
Anzeigen in der Presse getroffenen Bestimmungen werden
durch diese Verordnung nicht berührt.

Die Verordnung des stellv. Generalkommando--- vom
14. 11. 1916 — III b Nr. 21765/6721 — sowie diejenige
des Gouvernements Mainz vom 21. 11. 1916 — Mil . Pol.
Nr. 34 222/13 913 — werden aufgehoben.

Frankfurt a. M., Mainz , den 15. 6. 1918.
$ *c |NA». bietende General.
Ni « bel,  General der Infanterie

Lsr » »ueerneur der Festung Mainz.
> « « s ch, Generalleutnant.

Nach 2 her Verordnung über die Breunstoffversorguug der
Stadt Bad Homburg vom 8. .8 19r7 darf Lieferung von

Kohlen . Koks oder Briketts
nur gegen Abgabe einer Hamburger Kohlenmarke für jede« Zentuer er¬
folgen.

Wenn Lieferung von mehr als 2 Ztr . geschehen soll, ist außer
den Marken noch ein Bezugsschein  abzugeben.

Bei Zuwiderhandlungen kann Gefängnisstrafe bis -zu 6 Monaten
oder Geldstrafe bi» zu Mk. 1500 verhängt werden.

Diejenigen Haushaltungen, welche mit der Ablieferung der Kohlen¬
marken für die im April, Mai und Juni bezogenen Kohlen, Koks oder
Briketts noch im Rückstand sind, werden aufgefordert, die fälligen Kvhlen-
marken schleunigst an die Ortskohlenstelle abzuliefern.

Auf den Marken ist Name und Wohnung des Absenders zu ver¬
merken.

Bad Homburg v. d. H., den 2. Juli 1918.

Der Magistrat.

Versteigerungen
und Abschätzungen von Mobilien , Schällen aller Art , sowie sachgemässe Br

ledigungen von Pfandverkdnle , Nachlassen , Konkursen.

ferner Uebernahme ganzer Haushaltungen , Einzelmöbel gegen sofortige Abrech*
nung.

Lagerang and Aufbewahrung von Mobilien, Wertgegenstände etc. unter
günstigen Bedingungen übernimmt

August Herget,
Taxater und beeidigter Auktionator.

Bad Homburg v. d. H'üie . Elisabethenstrasse NI' l t Telefon 772.

-] -ohnhaus
enthaltend 7 Zimmer , Küche
und 4 Alansardin , zum
1. Oktober zu vermieten
oder zu verkaufen.

Zu erfrage» : Geschäfts¬
stelle ds. Blattes.

ohmmg
1 Zimmer, große Mnnsarde, große
Küche mit Zubehör an ruhige Leute
zu vermieten.

'Näheres vormittags Lonisen-
Straße 85 I.

Pferde¬
metzgerei
Philipp Jamin
Oberursel,

^ Telefon 142
kaust Schlachtpserde zu den höchsten Preisen
Nvtschlachtungen werden mit eigenem Fuhr¬
werk sofort abgeholt.

Wottesdienst der israelitischen Gemeinde.
SamStag , den 6 . Juli.

Burabend llhr
Biorgen » 9 Uhr

Nachmittags ' 4 Uhr
Labbaieade 10-35 Uhr

An den Werktagen.
Niurgen » 6 '/ , Uhr
Abends 8 1/* Uhr.

Hoffriseur KeUedchläger ’s
Abteilung für Schönheitspflege

Baö ßomburg Louifenltrabe 87.
Oesichfsdampfbäder Unschädliche vollständige Beseitigung lästiger Haare.

Singernagelpflege— Fußpflege— Kopf- unö ßeficfifsmaffage.
Begehrte Rrtihel: Schöne Rügen öurch Original-Rugenfeuer.

tlaufnährmiffel?ur Beseitigung 3er Belichtskslten, Krähenfüßen uiw-
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme

an dem Tod unseres lieben Sohnes

Walter Wollenhaupt
Leutnant der Reserve und Kompanieführer

sagen auf diesem Wege herzlichen Dank

Valentin Wollenhaupt und Familie.

Bad Homburg , 4. Juli 1918.

Heutiger TageAberidit.
Großes Hauptquartier, 4. Juli . (W. T. B . Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Die Eefechtstätigkeit lebte am Abend in einigen Ab¬
schnitten auf . _ w

Seit frühem Morgen starkes Feuer der Feinde beider¬
seits der Somme . Hier haben sich Jnfanteriekampte ent¬
wickelt.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Heftige Teilangriffe der Franzosen nördlich der Aisne,

östlich von Moulin -Sous -Touvent wurde der Feind im
Gegenstoß in unserer vorderen Kampflinie abgewiesen.
Im Uebrigen brachen seine Angriffe vor unseren Hmde^
nisien zusammen. Erneute Vorstöße des Gegners westlich
von Lhateau -Thierry scheiterten.

Heeresgruppe Gallwitz und Herzog Albrecht.
Ein starker Vorstoß des Feindes auf dem östlichen Maas¬

ufer wurde abgewiesen.
Im Sundgau machten wir bei erfolgreicher Unter-

nehmung Gefangene.

Leutnant lldet errang seinen 40., Leutnant Rumey
seinen 29. und 30. Luftsieg.

Der Erste Eeneralquartiermeister : Ludendorff.

Kurlians -Konzerte.
Freitag , den 5. Juli , von 8- 9 Uhr Morgenkor^ ert an

den Quellen . Leitung : Herr Konzertmeister Curt Wunsche.
1. Choral . Es ist das Heil uns kommen her. 2. Marsch.
Auf Kommando (Schrammel ) . 3. Ouvertüre . Dre weiß
Dame (Boildieu ) . 4. Walzer Madel Mu (Millöcker)
5. Niederländisches Dankgebet (Valerius ^ 6. Potpourri
Die Verlobung bei der Laterne (Offenbach).

Nachmittags und Abends
Militärkonzert v. d. Earnisonkapelle Homburg v. d Hohe.
Leitung ' Herr Urbach. Kgl . Obermustkmeister. 1. Alt-
hessischer Parademarsch (Landgraf Ludwig III . v. Hesien.
2 Triumph -Ouverture (Dvorak ) . 3. Morgenblatter , Wal¬
ter lStrautz ) 4. Casino-Quadrille (Morena ) . o.  Trat de
Cavallerie (Rubinstein ) . 6. Treu eigen. Salonstück (Eilen-
berai 7 Zwei Freunde , Polka brillant für 2 Trompeten
&?Lln)  s : Aus dem Berliner Paradies. Potpourri

^ Abends von 81/4- IO Uhr : 1. Kavallerie Parademarsch
(Blankenburg ) . 2. Overture z. Oper Die Krondiamanten
(Anbei) 3. Siesta am Gardasee, Walzer (Morena). •
Grütze an die Heim'at , Paraphrase (Nehl). ^5. Freiheits¬
marsch der Römer aus Rienzi (Wagner ) . O. Paraphras
über Lortzings Lied Es war eine köstliche Zeit (Wredekeh
7. Melodien aus Die Fledermaus (Strauß ) . 8. Episode
aus dem Jägerleben (Riekling ) . 9. Der alte Bern
Marsch, Charakterstück (Schmeling ) .

4lnf die gelben Notbezngsscheiue
Nr. 6491—6640 werden am Dannabend den 6. 7. norm. 8
a ' (Vfiv (RtfitifnA ie 1 (£tr SSrciutttîlcnbritcttS auIgkgesten.

^ « * wL ' dr!n, °nd -mpftV.n, di- Brikett« sii- den Winter an.zn.

**"■ Ortskohlenstelle._

Kreissparkasse
des Obertaunuskreises , Bad Homburg v. d.H.

Mündelsicher
unter Garantie des Obertaunuskreises.

Telephon Nr. 353 - Postscheckkonto Nr. 5795 - Reichsbank-ßlro-Konto

flnnahme doü Spareinlagen gegen3l/s unö 4°/0 3in|en
bei täglicher Verzinsung.

Kostenlose Abflabe von Heimsparbüchsen bei einer Mindest
Einlage von Mk. 3.—

Bruck und « erlag der H. sduckchMckerei« . I . Schi- Sohn ., » «Haber « . « reudenmann
Peranworiticher«lchrisileiterA»fi»»si » ad Homburgu d. H.
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